
--- 21.06.11 12:43:40 --- iris.hartl --- Seite 'Trauereltern' ---  --- Color ---

?*? Mittwoch, 22. Juni 2011FOKUS FAMILIE
VATER · MUTTER · KIND

Zahlreiche Mitglieder und
Gäste waren zu dem Begeg-
nungstag gekommen, der
deutlich machte, wie sehr das
gemeinsame Schicksal die Be-
troffenen verbindet. „Ich
kann nur sagen, dass ich stolz
auf diese Gruppe bin“, betont
Vereinsvorsitzende Margit
Weiser. Dort treffen sich El-
tern, die vor geraumer Zeit
ein Kind verloren haben, und
diejenigen, die diesen Verlust
erst vor kurzem erlitten. „Die

„Wir können

zuhören“

Gruppe hat eine sehr gute
Art, frisch Betroffene aufzu-
nehmen“, sagt Weiser und er-
gänzt: „Wir können zuhören,
gemeinsam die Tränen aus-
halten und einander in den
Arm nehmen.“

Alles hatte damit begon-
nen, dass Weiser als ebenfalls
betroffene Mutter und als
Trauerbegleiterin des Da-Sein
Hospizdienstes der Malteser
die Familie Harald und Ursula
Schäfer besucht hatte, und in
den Gesprächen die Idee auf-
gekommen war, eine Selbst-
hilfegruppe zu gründen. Ge-
sagt, getan: Mit drei Ehepaa-
ren fing sie an – die Gruppe
besteht seit sieben Jahren und
ist vor fünf Jahren zum Ver-
ein geworden, der nun über
40 Mitglieder zählt.

Zunächst traf man sich bei
den Maltesern, inzwischen ist
das MGH Vereinsdomizil.
„Bei unseren monatlichen Zu-
sammenkünften können alle
erzählen, wie ihnen aktuell
ums Herz ist. Und wer gerade
an der Reihe war, stellt ein
Teelicht für sein verstorbenes

Kind in die gestaltete Mitte
unseres Stuhlkreises“, schil-
dert Weiser. Der Austausch im
persönlichen Gespräch sowie
gemeinsames Essen sind wei-

tere Bestandteile der Treffen.
Zum fünfjährigen Bestehen,

das auch CDU-Bundestagsab-
geordneter Michael Brand,
Pfarrer Werner Gutheil und

MGH-Leiter Markus Otto mit
ihrem Besuch würdigten, hat
der Verein zwei Akzente ge-
setzt: Zum einen ist ein
Wandteppich mit Bildern der

verstorbenen Kinder geschaf-
fen worden, der bei den Zu-
sammenkünften und zu be-
sonderen Anlässen aufge-
hängt werden soll. Zum ande-
ren haben die „Trauernden
Eltern“ ein Jubiläumsbüchlein
mit dem Titel „Wenn aus Trä-
nen Schmetterlinge werden“
herausgebracht. Beim Herstel-
len der Bildmotive für den
Teppich wurden jeweils die
Gestaltungsideen der Eltern
und vereinzelt auch von Ge-
schwistern umgesetzt. Erinne-
rungssymbole für Kinder, die
tot zur Welt gekommen oder
kurz nach der Geburt gestor-
ben sind, finden sich eben-
falls in der sensiblen Zusam-
menstellung.

Weiser dankte Harald Schä-
fer und Susanne Kremer, die
sich sehr um den eindrucks-
vollen Teppich verdient ge-
macht haben. Bei dessen Ent-
hüllung unterstrich Schäfer:
„Es war nicht immer leicht,
die Bilder zu sammeln, doch
wir verstehen den Teppich als
Zeichen, wie nahe uns unsere
toten Kinder auch jetzt sind.“

Aber die 

Liebe bleibt

Das Jubiläumsbuch mit Ge-
dichten und Texten „über
Trauer, Sehnsucht und ein
wenig Hoffnung“ bringt viele
Facetten des Lebens betroffe-
ner Eltern zum Ausdruck.
Deutlich wird auch, dass ihr
Dasein radikal anders gewor-
den ist und sie sich nicht vor-
schreiben lassen wollen, wie
lange sie – ausdrücklich auch
die Väter – um ihre Kinder
trauern. Was helfen kann,
sind schöne Erinnerungen,
die Hoffnung auf ein Wieder-
sehen in einer anderen Welt
und die Gewissheit, dass „die
Liebe bleibt“.

Von der Gruppe sind Petra
Fuchs und Helmut Weiser na-
mentlich als Autoren in dem
Bändchen vertreten, außer-
dem Franziska Binger mit Il-
lustrationen. Manche wollten
anonym bleiben. Bei der Re-
daktion wirkte neben Fuchs
und Margit Weiser auch das
Ehepaar Schäfer mit; Layout
und Bilderauswahl übernahm
Patrick Weiser. Das Buch ist
zum Preis von acht Euro un-
ter Telefon (06 61) 9 62 12 46
erhältlich.

Von unserer Mitarbeiterin
BEA NOLTE-SCHUNCK

Verbunden in Leid und Hoffnung
Seit fünf Jahren gibt es den Verein „Trauernde Eltern Fulda“

Ein Ort, wo Tränen und
Schmerz zugelassen
sind, wo es Trost gibt
und das gute Gefühl, auf-
gefangen zu werden: Der
Verein „Trauernde Eltern
Fulda“ hat jetzt im Mehr-
generationenhaus (MGH)
Josefsgarten sein fünf-
jähriges Bestehen be-
gangen.

FULDA

Erinnerungen an die verstorbenen Kinder. Foto: privat

Infoabend 
zu Adoption
HÜNFELD Für Paare, die
sich mit dem Gedanken tra-
gen, ein Kind zu adoptieren,
findet am Montag, 30. Mai,
ein Infoabend statt, zu dem
die gemeinsame Adoptions-
vermittlungsstelle der Land-
kreise Fulda und Hersfeld-Ro-
tenburg sowie der Stadt Fulda
um 19 Uhr in den Pavillon
des Bonifatiusklosters nach
Hünfeld, Klosterstraße 5, ein-
lädt. Es besteht die Möglich-
keit, sich unverbindlich rund
um das Thema Adoption zu
informieren. Um Anmeldung
unter Telefon (0 66 52) 1 81 60
(Frau George) oder 1 81 67
(Frau Plappert) sowie per
E-Mail adoption@landkreis-
fulda.de wird gebeten. lr

Konzert für
Krebspatienten
FULDA Das Blasorchester
„New Symphonix“ Fulda ver-
anstaltet am Samstag, 28.
Mai, um 19.30 Uhr unter Lei-
tung von Yannik Helm ein
Benefizkonzert im Marianum.
Zusätzlich tritt das „BLOP!“
Mädchenensemble unter Lei-
tung von Guido Seib auf. Die
Vorverkaufspreise für die Kar-
ten betragen fünf Euro, an der
Abendkasse sechs Euro. Die
Tickets sind im Sekretariat des
Marianums sowie bei allen
Orchestermitgliedern erhält-
lich. Alle Einnahmen gehen
an den Verein „Hilfe für
krebskranke Kinder“ in Frank-
furt. Info unter der E-Mail-
Adresse: New-Symphonix-Ful-
da@gmx.de. jsi

Pflege zu Hause
statt ins Krankenhaus?

Momentan fällt vermehrt
auf, dass die sogenannte
Krankenhausvermeidungs-
pflege von den gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen nahezu gar nicht mehr
genehmigt wird. Das liegt
an der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts
(BSG).

Nach § 37 Abs. 1 Sozialge-
setzbuch (SGB) V können
Betroffene gegenüber ihrer
Krankenkasse Kranken-
hausvermeidungspflege
verlangen, wenn

1. eine Krankenhausbe-
handlung eigentlich gebo-
ten, aber nicht ausführbar
ist, oder

2. die Krankenhausbehand-
lung durch die Pflege ver-
mieden oder zumindest
verkürzt werden kann.

Häufig sind die Ablehnun-
gen der Krankenkassen
nicht nachvollziehbar. Denn
über Jahre bestand zwi-
schen den gesetzlichen
Krankenkassen und den
Pflegediensten Einigkeit,
dass die Einsparmöglich-
keiten für die Krankenkas-

sen gerade durch den Be-
reich der häuslichen Kran-
kenpflege sehr groß sind,
da hier ambulante häusli-
che Krankenpflege statt
teurer Krankenhausbe-
handlung gewährt werden
kann.

Da das Gesetz den An-
spruch nur dann vorsieht,
wenn eine Krankenhausbe-
handlung zwingend erfor-
derlich und akut notwendig
ist, vertreten die Kranken-
kassen aufgrund dieser
Rechtsprechung inzwi-
schen jedoch die Ansicht,
dass eine häusliche Kran-
kenhausvermeidungspflege
nach dem genannten Para-
grafen nur noch in Ausnah-
mefällen möglich ist.

Die Voraussetzungen für
den Anspruch:

1. Bei dem Betroffenen ist
eine Krankenhausbehand-
lung akut notwendig:

Dies ist dann der Fall, wenn
sie nur mit den besonderen
Mitteln des Krankenhauses
durchgeführt werden kann.
Das beinhaltet die Notwen-
digkeit sowohl einer spe-
ziellen apparativen Aus-
stattung zur Behandlung
des Betroffenen als auch

geschultes Personal sowie
eine Rufbereitschaft mit je-
derzeitiger Eingriffsmög-
lichkeit eines Arztes.

2. Krankenhausbehandlung
ist nicht ausführbar: 

Das ist dann gegeben,
wenn eine Notsituation vor-
liegt, zum Beispiel Betten-
mangel in allen verfügba-
ren Krankenhäusern oder
wenn der Betroffene we-
gen Transportunfähigkeit
nicht transportiert werden
kann.

3. Eine Krankenhausbe-
handlung kann verkürzt
oder vermieden werden:

Jene kann nur dann ver-
mieden oder verkürzt wer-
den, wenn sie zwar akut
notwendig ist, es aber zu-
gleich vorrangige Gründe
für eine ambulante Be-
handlung gibt.

Im konkreten Fall bedeutet
das, dass die Krankenkas-
sen berechtigt sind, nur
noch in Ausnahmefällen die
Krankenpflege nach § 37
Abs. 1 SGB V zu gewähren.

Wichtig: Bei einer Kranken-
hausentlassung mit nach-

folgender Verordnung einer
Krankenhausvermeidungs-
pflege gehen die Kranken-
kassen grundsätzlich davon
aus, dass keine akute Kran-
kenhausbehandlung mehr
notwendig ist.

Hierzu eine Checkliste:

• Sie müssen ins Kranken-
haus, sind aber nicht trans-
portfähig?

• Sie müssen ins Kranken-
haus, es gibt aber in den
erreichbaren Krankenhäu-
sern keine freien Betten?.

• Sie müssen ins Kranken-
haus, haben aber nachvoll-
ziehbare und sinnhafte
Gründe, sich ambulant be-
handeln zu lassen, weil die
Behandlungsziele ambulant
zumindest gleichwertig
oder besser erzielt werden
können?

Sie haben eine gute Chan-
ce, dass die Krankenkasse
die Kosten für die Kranken-
hausvermeidungspflege
übernimmt, wenn mindes-
tens eine der oben genann-
ten Anspruchsvorausset-
zungen erfüllt ist.

Rückfragen und weitere In-
fos bei Mediana Mobil unter
Telefon (06 61 92 80 00.

TIPPS DES EXPERTEN

Der Autor Hartmut A.
Schwab arbeitet bei Media-
na Mobil als Pflegedienst-
leiter. Foto: privat

FULDA Der männliche Al-
leinverdiener in der Familie
ist ein Auslaufmodell. Sechs
von zehn Deutschen meinen,
dass das klassische Rollen-
muster nicht mehr der Reali-
tät entspricht, wie eine Um-
frage im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung zeigt.

In immer mehr Haushalten
muss der Partner mitverdie-
nen, um den Lebensunterhalt
zu sichern. Für mehr als 30
Prozent der Befragten spielt
dabei auch eine Rolle, dass
Frauen grundsätzlich berufs-
tätig sein sollten. Die Gründe
unterscheiden sich in Ost und
West: Während in den alten
Bundesländern vor allem öko-
nomische Zwänge Ursache für
einen Rückgang der traditio-
nellen Familienform sind,
spielt in Ostdeutschland die
Verwirklichung der Frau eine
größere Rolle. So halten es 17
Prozent (im Westen fünf Pro-
zent) für wichtig, dass Frauen
Karriere machen können.

In Bezug auf ihre finanzielle
Situation rechnet fast die
Hälfte der befragten Familien
und fast 60 Prozent der Al-
leinerziehenden mit Kindern
unter 14 Jahren damit, im Al-
ter von staatlichen Transfer-
leistungen abhängig zu wer-
den. Jeder Dritte hält das so-
gar in naher Zukunft für mög-
lich. 95 Prozent plädieren für
zusätzliche Betreuungsange-
bote für Kinder. Zur Finanzie-
rung wäre jeder Zweite bereit,
auf staatliche Leistungen im
Sozial- und Gesundheitsbe-
reich zu verzichten. „Um der
drohenden Altersarmut zu
entgehen, brauchen wir mehr
Vollzeitstellen oder flexiblere
Teilzeitarbeit für Mütter“, sagt
Liz Mohn, stellvertretende
Vorsitzende der Stiftung. Vo-
raussetzung sei eine Auswei-
tung der Kinderbetreuung
nach der Elternzeit bis weit in
die Sekundarstufe I hinein.

Finanzielle Gründe

Meistens
arbeiten
beide Partner
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